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1. (1)Der Status des subsidiar Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen,

1. 1.der in Osterreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder

2. 2.dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,
wenn eine Zurlckweisung, Zurlckschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention
bedeuten wurde oder fur ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit
infolge willkirlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen
wurde.

2. (2)Die Entscheidung Uber die Zuerkennung des Status des subsidiar Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der
abweisenden Entscheidung nach 8 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach§ 7 zu
verbinden.

3. (3)Antrage auf internationalen Schutz sind bezlglich der Zuerkennung des Status des subsidiar
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht.

4. (3a)lst ein Antrag auf internationalen Schutz beziglich der Zuerkennung des Status des subsidiar
Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemaf3 Abs. 1 oder aus den Grinden des Abs. 3
oder 6 abzuweisen, so hat eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemal3 § 9
Abs. 2 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Mal3nahme und der
Feststellung zu verbinden, dass eine Zurtickweisung, Zurtckschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen
Herkunftsstaat unzulassig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der
Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten wtrde oder fur ihn als Zivilperson eine ernsthafte
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkirlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen
oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen wiirde. Dies gilt sinngemal auch fir die Feststellung, dass der
Status des subsidiar Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist.

5. (4)Einem Fremden, dem der Status des subsidiar Schutzberechtigten zuerkannt wird, ist vom Bundesamt oder
vom Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiar
Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren Vorliegens
der Voraussetzungen Uber Antrag des Fremden vom Bundesamt fUr jeweils zwei weitere Jahre verlangert. Nach
einem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskréaftigen Entscheidung tber die
Verlangerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlangerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung
gestellt worden ist.

6. (5)In einem Familienverfahren gemaR § 34 Abs. 1 Z 2 gilt Abs. 4 mit der MaRRgabe, dass die zu erteilende
Aufenthaltsberechtigung gleichzeitig mit der des Familienangehérigen, von dem das Recht abgeleitet wird, endet.

7. (6)Kann der Herkunftsstaat des Asylwerbers nicht festgestellt werden, ist der Antrag auf internationalen Schutz
bezlglich des Status des subsidiar Schutzberechtigten abzuweisen. Diesfalls ist eine Riickkehrentscheidung zu
verfligen, wenn diese gemafd § 9 Abs. 1 und 2 BFA-VG nicht unzulassig ist.

8. (7)Der Status des subsidiar Schutzberechtigten erlischt, wenn dem Fremden der Status des Asylberechtigten
zuerkannt wird.

In Kraft seit 01.11.2017 bis 28.02.2027

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/9
file:///

	§ 8 AsylG 2005 Status des subsidiär Schutzberechtigten
	AsylG 2005 - Asylgesetz 2005


